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Grundrechte 
 

� sind natürliche Freiheiten, „unverletzliche und unveräußerliche Menschenrechte“, abgeleitet aus der Würde und dem Wesen des Menschen.  

� sind allem staatlichen Handeln vorgeordnet und daher an den Staat gerichtet, der sie nicht „gewährt“, sondern zu „gewährleisten“ hat.   

� sind das Fundament persönlicher Freiheit. Sie dienen der Abwehr staatlicher Eingriffe und ermöglichen politische und soziale Teilhabe.   

� sind notwendige Voraussetzung eines freiheitlichen Staates. Sie begründen die Wertordnung und bestimmen den Sinn und Zweck dieses Staates.  

� sind wirksam nur als rechtliche Freiheiten, die durch Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltungshandeln verwirklicht und erfahrbar werden.  

� sind reale Freiheiten, wenn die sozialen Voraussetzungen zu ihrer Realisierung durch einen Grundanteil an sozialen Lebensgütern gesichert ist.   

Persönliche Freiheit    
(Schutz der Person)  

 

� Freiheit der Person 

� Freie Entfaltung der 

Persönlichkeit 

� Datenschutz 

(informationelle 

Selbstbestimmung) 

� Schutz der Wohnung 

� Postgeheimnis 

� Gewissensfreiheit 

� Eigentumsschutz 

� Justizgrundrechte 

(rechtliches Gehör;  

richterl. Haftbefehl; 

gesetzlicher Richter; 

nulla poena sine lege) 

  

Staatlicher Auftrag 

 

 

� Achtung und Schutz der 

Grundrechte als Staatsziel 

� Achtung und Schutz 

staatsbürgerlicher Gleichheit 

� Gewährleistung der 

Gleichberechtigung von 

Frauen und Männern 

� Schaffung und Erhaltung 

von Lebenschancen, die eine  

individuelle Wahrnehmung 

der Freiheiten ermöglichen.  

� Schutz der natürlichen 

Lebensgrundlagen 

 

Handlungsfreiheit  
(Schutz der bürgerlichen Freiheiten) 

 

Gleichberechtigte Teilhabe am 

politischen, sozialen, kulturellen 

und wirtschaftlichen Leben 

� Meinungs- & Pressefreiheit 

� Versammlungsfreiheit 

� Vereinigungsfreiheit 

� Wahlrecht  

� Petitionsrecht  

� Widerstandsrecht (Art. 20.4)   

� Freizügigkeit  

� Berufsfreiheit 

� Anspruch auf staatliches 

Handeln zur sozialen 

Sicherung (Ausbildung, 

Arbeit und soziale Fürsorge). 

 

Freiheit 

Rechte des Einzelnen  

(Abwehrrechte & Partizipationsrechte & Anteilsrechte)  

Begründung 

freiheitlicher Ordnung 

 

� Volkssouveränität 

� Parl. Demokratie 

� Gewaltenteilung 

� Liberale Rechts- und  

Wirtschaftsordnung 

� Sozialstaatsgebot  

� Ewigkeitsgarantie 

der Ordnung (Art. 

79.3) 

 

 

Freiheitlichkeit 

Prinzipien staatlicher Ordnung 
(für alle gleich gültiger Rahmen) 


